
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



a) Gewerbe- und Industriebetriebe, die eine ausserordentlich hohe oder tiefe Abwassermenge 

oder frachtmässige Belastung aufweisen; 

b) Kirchen und Kapellen; 

c) landwirtschaftlich genutzte Oekonomiegebäude; 

d) Anlagen für die Erzeugung von erneuerbarer Energie an oder auf Wohn- und Gewerbebauten. 

 

 

 

a) Gebäudebeiträge mit Erteilung der Baubewilligung; 

b) Gebühren (Grundgebühr und Schmutzwassergebühr) mit dem Anschluss an die öffentliche Ka-

nalisation. 
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